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RS OGH 2008/10/14 17Ob25/08p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.2008

Norm

UWG §1 Abs3 D1a

UWG §2 A4

Rechtssatz

Beim Unterschieben einer nicht bestellten Leistung kommt es nach § 1 Abs 3 in Verbindung mit § 2 UWG idF UWG-Nov

2007 auf ein „systematisches" oder „bewusstes" Unterschieben im Verhältnis zwischen Unternehmern und

Verbrauchern nicht mehr an.

Entscheidungstexte

17 Ob 25/08p
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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